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1. Weshalb ist die Adresse „Im mittleren Rappeneigen“ in keinem städtischen Verzeichnis 
zu finden? 

 
Die Adresse Gewann " Im mittleren Rappeneigen1" wurde im Juni 2010 an das Grundstück 
49890 Gemarkung Durlach vom Liegenschaftsamt vergeben. Wie bei einer Hausnummerierung 
üblich, ist seit Juni 2010 die Adresse beim Amt für Stadtentwicklung, sowie im Einwohnermelde-
register hinterlegt. Da in dem vorhandenen Schuppen auf dem Flurstück 49890 niemand gemel-
det ist, erscheint im Adressbuch auch kein Eintrag. Des Weiteren wurde zeitgleich die Hausnum-
mernvergabe an das Polizeipräsidium gemeldet. 

 
 Im neu erscheinenden Stadtplan 2015 sowie im bestehenden Web-Stadtplan ist die Lagebe-
 zeichnung dargestellt. 

 
 

2. Welche Stelle ist dafür zuständig, dass diese Adresse offiziell in alle notwendigen Ver-
zeichnisse aufgenommen wird und damit für sämtliche Dienstleistungen (Post, Navigati-
onsgeräte, etc.) erfassbar ist? 

 
 
 Bei der für die Postzustellung zuständigen Stelle erkundigte sich das Liegenschaftsamt im 
 September 2013, ob die Postzustellung an die o. g. Adresse sichergestellt ist. Dies wurde mit   
 einer Testzustellung überprüft und bestätigt. 
 
 Die Daten, welche für die Navigationsdienste zum Erwerb vorgehalten werden, liegen seit  
 November 2010 beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Stuttgart vor. 
 
 
 
 
 
 
 


